
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1996/8/22 1Ob2047/96b
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.08.1996

Norm

AHG §1 Ba

Rechtssatz

Die Tätigkeit der Gasversorgungsunternehmen kann so weit jener von Vereinen und Gewerbetreibenden

gleichgehalten werden, die vom Landeshauptmann gemäß § 57a KFG zur wiederkehrenden Begutachtung von

Kraftfahrzeugen ermächtigt wurden.
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